
Allgemeine Einkaufsbedingungen der OMERAS GmbH  
I. 

Allgemeines  
 
1. Die folgenden Bedingungen sind Inhalt aller zwischen uns (omeras GmbH) und einem Lieferanten abge-

schlossenen Verträge. Dies gilt auch dann, wenn wir uns bei späteren Verträgen nicht ausdrücklich auf sie 
berufen. Geschäftsbedingungen des Lieferanten gelten uns gegenüber nicht, auch wenn wir diesen nicht 
ausdrücklich widersprochen haben. Unsere Einkaufbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis 
entgegenstehender oder von unseren Einkaufbedingungen abweichender Bedingungen des Lieferanten die 
Lieferung des Lieferanten vorbehaltlos annehmen. 

2. Unsere Einkaufbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern gemäß § 310 BGB.  
 

II. 

Bestellung und Auftragsbestätigung 
 
1. Nur schriftlich, auch fernschriftlich erteilte Bestellungen sind verbindlich. Im Einzelfall von uns vorgege-

bene Bestellnormen und Zeichnungen inklusive Toleranzangaben sind verbindlich. Mit der Annahme der 
Bestellung erkennt der Lieferant an, dass er sich durch Einsicht in die vorhandenen Pläne über Art der Aus-
führung und Umfang der Leistung unterrichtet hat. Bei offensichtlichen Irrtümern, Schreib- und Rechen-
fehlern in der Bestellung selbst sowie in den von uns vorgelegten Unterlagen, Zeichnungen und Plänen, be-
steht für uns keine Verbindlichkeit. Der Lieferant ist verpflichtet, uns über derartige Fehler in Kenntnis zu 
setzen, so dass unsere Bestellung korrigiert und erneuert werden kann. Gleiches gilt bei fehlenden Unterla-
gen oder Zeichnungen.  

2. Bestellungen binden uns nur, wenn sie unter Angabe eines verbindlichen Liefertermins innerhalb von 14 
Tagen ab Zugang beim Lieferanten von diesem schriftlich bestätigt werden, soweit nicht im Einzelfall et-
was anderes vereinbart ist.  

3. Abweichungen in Quantität und Qualität gegenüber dem Text und Inhalt unserer Bestellung und spätere 
Vertragsänderungen gelten erst dann als vereinbart, wenn wir sie ausdrücklich schriftlich bestätigt haben. 
Die Auswirkungen, insbesondere hinsichtlich Mehr- oder Minderkosten, sind einvernehmlich zu regeln.  

4. An Zeichnungen, Werkzeugen, Mustern, Modellen, Marken und Aufmachungen oder Ähnlichem sowie 
Fertigprodukten und Halbfertigprodukten, die von uns überlassen oder in unserem Auftrag hergestellt wur-
den, behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur mit unserer ausdrücklichen 
schriftlichen Genehmigung zugänglich gemacht werden. Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarungen im 
Einzelfall sind diese unverzüglich mit Erledigung der Bestellung ohne besondere Aufforderung an uns zu-
rückzugeben. Mit derartigen Fertigungsmitteln, Marken und Aufmachungen hergestellte und ausgezeichne-
te Erzeugnisse dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung an Dritte geliefert wer-
den.  

 

III. 

Lieferung und Leistung 

 
1. Die vereinbarten Lieferfristen und –termine sind verbindlich. Sie laufen vom Datum der Bestellung. Inner-

halb der Lieferfrist bzw. zum Liefertermin muss die Ware an der von uns angegebenen Empfangsstelle ein-
gegangen sein. Der Lieferant kommt in Verzug, wenn der vereinbarte Liefertermin nicht eingehalten wur-
de. Bei fehlender Vereinbarung kommt er in Verzug, wenn er die nach den Umständen angemessene und 
übliche Lieferzeit nicht eingehalten hat. Der Lieferant ist verpflichtet, uns den Verzugsschaden zu ersetzen. 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach erfolgloser Fristsetzung vom Vertrag zurück zu treten und/oder 
Schadenersatz zu verlangen. Falls Verzögerungen zu erwarten sind, hat der Lieferant uns dies unverzüglich 
mitzuteilen und unsere Entscheidung über die Aufrechterhaltung des Auftrages einzuholen. Die vorbehalt-
lose Annahme einer verspäteten Lieferung oder Leistung enthält keinen Verzicht auf die uns wegen verspä-
teter Lieferung/Leistung zustehenden Ansprüche.  

2. Sobald der Lieferant annehmen muss, dass ihm die Lieferung zu dem vereinbarten Termin nicht möglich 
ist, ist er verpflichtet, uns dies unter Angabe der Gründe und der voraussichtlichen Dauer des Lieferverzu-
ges anzuzeigen. 

3. Teillieferungen sind grundsätzlich unzulässig, es sei denn, wir haben ihnen ausdrücklich zugestimmt.  
4. Vor Ablauf des Liefertermins sind wir zur Abnahme nicht verpflichtet.  
5. Bei Unmöglichkeit der Lieferung sind wir berechtigt, Schadenersatz zu verlangen bzw. die sonstigen Ge-

währleistungsrechte geltend zu machen.  
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IV. 

Versand 
 
1. Unsere Versandvorschriften sind zu beachten. Etwaige uns durch Nichtbeachtung unserer Versandvor-

schriften entstehende Kosten hat der Lieferant zu tragen. Gleiches gilt für Mehrkosten, die aus vom Liefe-
ranten zu vertretenden Umständen für einen erforderlichen beschleunigten Transport entstehen. Zusätzliche 
Transportversicherungen erkennen wir nur an, wenn sie vorher schriftlich mit uns vereinbart wurden.  

2. Straßentransporte werden in unseren Werken nur montags – freitags von 7.00 – 16.00 Uhr angenommen. 
Lieferungen außerhalb der vorgenannten Zeiten bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Tankwagen, 
die nicht mit der behördlich vorgeschriebenen Überfüllsicherung ausgestattet sind, können in unseren Be-
trieben nicht entleert werden.  

3. Die Lieferung erfolgt auf Kosten des Lieferanten spesenfrei an die von uns angegebene Empfangsstelle. 
Haben wir ausnahmsweise die Fracht zu tragen, so hat der Lieferant die von uns vorgeschriebene Beförde-
rungsart zu wählen, sonst die für uns günstigste Beförderungs- und Zustellart.  

4. Die Gefahr geht erst mit Abnahme durch unsere Empfangsstelle auf uns über.  
5. Die Verpackung ist im Preis inbegriffen. Ist ausnahmsweise etwas anderes vereinbart, so ist die Verpa-

ckung zum Selbstkostenpreis zu berechnen. Der Lieferant hat die von uns vorgegebene Verpackung zu 
wählen und darauf zu achten, dass durch die Verpackung die Ware vor Beschädigungen geschützt ist. Bei 
Rücksendung sind mindestens zwei Drittel des berechneten Wertes gutzuschreiben.  

6. Direktversand an unsere Kunden erfolgt vollkommen neutral und in unserem Namen. Die erforderlichen 
Versandpapiere sind bei uns rechtzeitig anzufordern. Rechnungen und Avise dürfen nur uns zugestellt wer-
den. 

 

V. 

Qualität, Abnahme und Mängelrüge 
 
1. Der Lieferant ist verpflichtet, die für seine Lieferungen von uns geforderten technischen Daten, die jeweils 

geltenden Unfallverhütungs- und VDE-Vorschriften, die geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie die 
neuesten anerkannten Regeln der Technik einzuhalten.  

2. Der Lieferant hat zur Sicherung der Qualität seiner Lieferungen eine nach Art und Umfang geeignete Qua-
litätskontrolle durchzuführen.  

3. Für Maße, Mengen und Qualität sind die bei unserer Wareneingangskontrolle und Qualitätsprüfung ermit-
telten Werte maßgebend.  

4. Der Lieferant verzichtet auf den Einwand der verspäteten Mängelrüge und der vorbehaltlosen Abnahme.  
 

VI. 

Preise und Zahlung 
 
1. Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich Verpackung, Fracht und sonstiger Spesen.  
2. Sind Preise nach Gewicht vereinbart, so gilt für die Berechnung das bei uns ermittelte Nettogewicht.  
3. Der in der Bestellung ausgewiesene Preis ist bindend.  
4. Rechnungen können nur bearbeitet werden, wenn diese – entsprechend den Vorgaben in unserer Bestellung 

– die dort ausgewiesene Bestellnummer angeben. Für alle wegen Nichteinhaltung diese Verpflichtung ent-
stehenden Folgen ist der Lieferant verantwortlich, soweit er nicht nachweist, dass er diese nicht zu vertreten 
hat.  

5. Bei Vorauszahlung sind wir berechtigt, eine Bankbürgschaft bzw. eine Vertragserfüllungsbürgschaft zu 
verlangen.  

6. Forderungen gegen uns können nur mit unserer schriftlichen Zustimmung abgetreten werden. Aufrech-
nungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen uns im gesetzlichen Umfang zu. 

 

VII. 

Gewährleistung und Haftung 
 
1. Der Lieferant übernimmt die Gewähr dafür, dass die Ware einschließlich Aufmachung und Auszeichnung 

unseren Angaben entspricht. Unsere Bestellung bzw. unser Auftrag hat fach- und sachgerecht nach dem 
jeweiligen Stand der Technik ausgeführt zu werden. Sind Musterstücke vereinbart und zur Verfügung ge-
stellt worden, so gelten die Eigenschaften des Musters als zugesichert. Die gelieferte Ware hat musterkon-
form zu sein, sofern in unserer Bestellung so angegeben.  

2. Mängel bzw. Schlechtleistung der Lieferung haben wir, sobald sie nach den Gegebenheiten eines ord-
nungsgemäßen Geschäftsablaufes festgestellt werden, dem Lieferanten unverzüglich anzuzeigen. Nr. V. 4. 
gilt entsprechend. Bei Lieferung mangelhafter Ware wird dem Lieferanten Gelegenheit zur Nacherfüllung 
(Nachbesserung/Nachlieferung) gegeben. Das Wahlrecht hieran steht uns zu. Der Lieferant hat die Mög-
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lichkeit unter den Voraussetzungen des § 439 Abs. 3 BGB die von uns gewählte Art der Nacherfüllung zu 
verweigern. Wir sind zur Minderung berechtigt oder vom Vertrag zurückzutreten, wenn wir zuvor erfolglos 
eine angemessene Frist zur Nacherfüllung gesetzt haben. In dringenden Fällen sind wir berechtigt, nach 
Benachrichtigung des Lieferanten die Nachbesserung selbst vorzunehmen oder durch einen Dritten ausfüh-
ren zu lassen. Der Lieferant hat uns alle entstandenen Aufwendungen zu ersetzen. Darüber hinaus sind wir 
berechtigt, Schadensersatz zu verlangen. Dies betrifft sowohl die Fälle einer Pflichtverletzung wegen einer 
Hauptleistungspflicht als auch die der Verletzung einer Nebenpflicht. Im Falle eines Schadensersatzes ist 
der Lieferant verpflichtet, uns den unmittelbar oder mittelbar infolge eines Mangels entstandenen Schaden 
zu ersetzen. Dies umfasst auch den Ersatz der Mangelfolgeschäden. Grundsätzlich haftet der Lieferant auf 
Schadenersatz nur, wenn er den Schaden schuldhaft verursacht hat. Bei Übernahme eines Beschaffungsrisi-
kos und/oder einer Garantie haftet der Lieferant verschuldensunabhängig.  

3. Die Gewährleistungspflicht beträgt grundsätzlich zwei Jahre ab Abnahme der Liefergegenstände. Sie ver-
längert sich entsprechend, wenn wir von unserem Kunden zu längeren Gewährleistungsfristen verpflichtet 
werden. Werden wir aufgrund eines Rückgriffs iSd § 478 BGB selbst in Anspruch genommen, gelten die 
dort geregelten Fristen.  

4. Bei Rechtsmängeln stellt uns der Lieferant von eventuell bestehenden Ansprüchen Dritter frei. Es gilt die 
gesetzliche Gewährleistungspflicht.  

5. Für innerhalb der Gewährleistungspflicht instandgesetzte oder reparierte Teile beginnt die Verjährungsfrist 
neu zu laufen ab dem Zeitpunkt ab dem die Nacherfüllung ausgeführt wurde.   

6. Entstehen uns infolge der mangelhaften Lieferung oder sonstigen Schlechtleistung Kosten, insbesondere 
Transport-, Material und Arbeitskosten, so hat der Lieferant uns diese zu ersetzen.  

7. Zeigt sich innerhalb von 6 Monaten ab Gefahrenübergang ein Mangel, so wird vermutet, dass dieser bereits 
zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges vorhanden war.  

8. Soweit der Lieferant für einen Produktschaden verantwortlich ist, ist er verpflichtet, uns insoweit von 
Schadensersatzansprüchen Dritter auf erstes Anfordern freizustellen, als die Ursache in seinem Herrschafts- 
und Organisationsbereich gesetzt ist und er im Außenverhältnis selbst haftet.  

9. Im Rahmen seiner Haftung für Schadensfälle im Sinne von Nr. VII. 8. ist der Lieferant auch verpflichtet, 
etwaige Aufwendungen gemäß §§ 683, 670 BGB oder gemäß §§ 830, 840, 426 BGB zu erstatten, die sich 
aus oder im Zusammenhang mit einer von uns durchgeführten Rückrufaktion ergeben. Hinsichtlich diese 
Ansprüche verzichtet der Lieferant auf die Einrede der Verjährung, solange wir selbst in Anspruch ge-
nommen werden können. Über Inhalt und Umfang der durchzuführenden Rückrufmaßnahmen werden den 
Lieferanten – soweit möglich und zumutbar – unterrichten und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme geben. 
Unberührt bleiben sonstige gesetzliche Ansprüche.  

 

VIII. 

Schutzrechte 
 

Der Lieferant haftet dafür, dass durch seine Lieferung und ihre Verwertung durch uns keine Patente oder 
sonstigen Schutzrechte Dritter verletzt werden. Er stellt uns und unsere Abnehmer von allen Ansprüchen aus 
der Benutzung solcher Schutzrechte frei. Dies gilt nicht, soweit der Lieferant die gelieferte Ware nach von 
uns übergebenen Zeichnungen, Modellen oder gleichartigen sonstigen Beschreibungen oder Anordnungen 
hergestellt hat und nicht weiß oder im Zusammenhang mit den von ihm hergestellten Erzeugnissen nicht 
wissen kann, dass dadurch höhere Schutzrechte verletzt werden.  
 

IX. 

Höhere Gewalt 
 
1. Ereignisse höherer Gewalt, die uns die Vertragserfüllung unmöglich oder unzumutbar machen, befreien uns 

für die Dauer ihres Vorliegens von der Pflicht zur rechtzeitigen Abnahme. Die Vertragspartner sind ver-
pflichtet, sich hierüber zu benachrichtigen und ihre Verpflichtungen den veränderten Verhältnissen nach 
Treu und Glauben anzupassen. 

2. Als höhere Gewalt im Sinne dieser Vereinbarung gelten alle unvorhersehbaren Ereignisse oder solche Er-
eignisse, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb unseres Einflussvermögens liegen und deren  
Auswirkung auf die Vertragserfüllung durch unsere zumutbaren Bemühungen nicht verhindert werden 
können. Hierzu zählen u. a. Krieg (erklärt oder nicht), kriegsähnlicher Zustand, Terror, Aufruhr, Revoluti-
on, Rebellion, Militär- oder Zivilputsch, Aufstand, Tumult, Ausschreitungen, Blockade, Embargo, Regi-
onsanordnung, Sabotage, Streiks, Bummelstreiks, Aussperrung, Epidemien, Feuer, Überschwemmungen, 
Sturmfluten, Orkan, Schnee, Eis oder andere Unwetter, Erdbeben, Erdrutsch, Blitzschlag, allgemeiner 
Werkstoffmangel, Schiffbruch, mangelnde Hafen- oder Lagerkapazitäten oder schwere Transportunfälle. 
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X. 

Lieferantenerklärungen 
 
1. Wesentlicher Bestandteil der gemäß diesen Einkaufsbedingungen zustande kommenden Verträge ist die 

Verpflichtung zur Abgabe von Lieferantenerklärungen gemäß VO/EG 1207/01. Sollten Langzeit-
Lieferantenerklärungen verwendet werden, sind uns Veränderungen der Ursprungseigenschaft mit der je-
weiligen Auftragsbestätigung unaufgefordert mitzuteilen.  

2. Sollten sich die Lieferantenerklärungen aus nicht hinreichend aussagekräftig oder als fehlerhaft herausstel-
len und wir deshalb oder aus sonstigen Gründen von den Zollbehörden zur Vorlage des Auskunftsblattes 
INF4 verpflichtet werden, besteht auf Anforderung die Verpflichtung, uns unverzüglich fehlerfreie, voll-
ständige und zollamtlich bestätigte Auskunftsblätter INF4 über den Warenursprung zur Verfügung zu stel-
len.  

3. Sollten wir oder unsere Kunden von einer Zollbehörde wegen fehlerhafter eigener Ursprungserklärungen 
nachbelastet werden oder erleiden wir oder unsere Kunden hierdurch einen sonstigen Vermögensnachteil 
und beruht der Fehler auf einer unrichtigen Ursprungsangabe des Lieferanten, so hat der Lieferant hierfür 
zu haften.  

 

XI. 

Verwahrung / Eigentum 
 

Sofern wir Teile beim Lieferanten bestellen, behalten wir uns hieran das Eigentum vor. Verarbeitung oder 
Umbildung durch den Lieferanten werden von uns vorgenommen. Es ist als solches getrennt zu lagern und 
darf nur für unsere Bestellungen verwendet werden. Für Wertminderung oder Verlust haftet der Lieferant 
auch ohne Verschulden. Die Gegenstände, die mit dem von uns beigestellten Material hergestellt werden, 
sind im jeweiligen Fertigungsstand anteilsmäßig unser Eigentum. Der Lieferant verwahrt diese Gegenstände 
für uns. Im Kaufpreis sind Kosten für die Verwahrung der für uns verwahrten Gegenstände und Materialien 
enthalten.  

 

XII. 

Geschäftsgeheimnisse 
 

Der Lieferant ist verpflichtet, unsere Bestellungen und alle hiermit zusammenhängenden kaufmännischen 
und technischen Einzelheiten als Geschäftsgeheimnis zu behandeln.  
 

XII. 

Schlussbestimmungen 
 
1. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.  
2. Die Übertragung von Rechten und Pflichten des Lieferanten aus dem mit uns geschlossenen Vertrag bedür-

fen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.  
3. Sollte eine der Bestimmungen nichtig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unbe-

rührt.  
4. Erfüllungsort ist der von uns vorgeschriebene Anlieferungs- bzw. Ausführungsort, für Zahlungen ist dies 

Lauter/Sachsen.  
5. Bei allen sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist, wenn der Lieferant Vollkaufmann, 

eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, Klage 
beim Amtsgericht Aue bzw. beim Landgericht Chemnitz zu erheben. Wir sind auch berechtigt, am Haupt-
sitz des Lieferanten zu klagen.  

6. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweg-
licher Sachen. 

7. Bei Unklarheit über die Auslegung der englischen Version dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen soll 
die deutsche Version die ausschlaggebende sein. 
 

omeras GmbH, 17.11.2009 


